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4. kennzeichenrecht  |  droit des signes distinctifs

4.1 marken  |  marques

Weitere entscheidungen in markenrechtlichen eintragungs- und Widerspruchsverfahren |  
autres arrêts en matière d’enregistrement ou d’opposition à des enregistrements de marques

Zusammengestellt von  |  Rédigé par EugEn Marbach*
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BVGer vom 9. Juni 2015
(B-5996/2013)

«Froschkönig»

Absolute Ausschluss-
gründe:
Unterscheidungskraft, 
Freihaltebedürfnis

Der Begriff «Froschkönig» assoziiert aufgrund des be-
kannten Märchens ein Bildmotiv. Trotzdem wirkt der 
 Begriff für Süssigkeiten der Klasse 30 (Schokolade etc.) 
unterscheidungskräftig, weil ein direkter Bezug zu den 
beanspruchten Waren fehlt und ein Froschkönig auch 
keiner konventionellen Form von Schokolade und Back-
waren entspricht. Angesichts der Formenvielfalt von 
Froschkönigen droht auch keine überschiessende Sperr-
wirkung der Wortmarke. Freihaltebedürfnis besteht kei-
nes, weil die Marke nur für Süsswaren der Klasse 30 be-
ansprucht wird.

Schutzfähige Marke
(Gutheissung der Be-
schwerde)

BVGer vom 28. Mai 2015 
(B-608/2015)

«Maui Jim»

Absolute Ausschluss-
gründe:
Herkunftsangaben

Maui ist die zweitgrösste Insel von Hawaii und als Desti-
nation des Massentourismus auch in der Schweiz be-
kannt. Eine Produktion von Kleidern und Sonnenbrillen 
in Maui kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb sich 
die Beschwerdeführerin nicht auf die Yukon-Praxis be-
rufen kann. Kein spontanes Verständnis als Personen-
name, weil der Vorname Jim (anders als üblich) nach-
gestellt ist; ein Verständnis als «Jim aus Maui» ist zumin-
dest wahrscheinlicher. Kein rechtsgenüglicher Nachweis 
einer eigenständigen Bedeutung aufgrund intensiven 
Gebrauchs. Keine Ungleichbehandlung.

Nur für Waren US-ameri-
kanischer Herkunft zuläs-
siges Zeichen
(Abweisung der Be-
schwerde)

* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.


